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Durch die Antragstellung entsteht kein Anspruch auf eine Förderung der vorgesehenen Baumaßnahme.
An das
Regierungspräsidium Wählen Sie ein Element aus.
Abteilung 7
Wählen Sie ein Element aus.
Wählen Sie ein Element aus.

Sanierungen von Lehrschwimmbecken und von schulisch genutzten Schwimmbädern

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach dem 6. Abschnitt der Verwaltungsvorschrift des Kultus-, Finanz- und des Innenministeriums für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Schulhausbaus kommunaler Schulträger (VwV SchulBau)


Antragsteller nach Nr. 2.2 VwV SchulBau
	Name, Bezeichnung
     
[bookmark: Text1]     
     
     


	Anschrift (Straße, PLZ, Ort, Landkreis)
[bookmark: Text2]     


	Auskunft erteilt (Name, Telefon, E-Mail)
     



Sanierungsobjekt 
	Name und Anschrift des Sanierungsobjekts:
     
     
     

	Durchführungszeitraum der Sanierungsmaßnahme:
	Geplanter Beginn:      
	Ende:      

	Was soll saniert werden:
☐ Lehrschwimmbecken
☐ Kommunales Schwimmbad
☐ Kommunales Freibad



Bankverbindung des Antragstellers
	Institut:
	     

	IBAN:
	     


Nutzung des Sanierungsobjekts
	Das Sanierungsobjekt wird für den Schwimmunterricht an Schulen genutzt

	☐ Ja 
☐ Nein 





Geplante Sanierungsmaßnahmen 

	Beschreibung der geplanten Sanierungsmaßnahmen (z.B. General- oder Teilsanierung, Modernisierung, barrierefreie Umgestaltung, Austausch Heizung, Fenster, Neueindeckung, Dach, Wärmedämmung, Austausch von Sanitär- und Elektroleitungen etc.)
     
     
     
     
     
     
     
     
     


Sanierungsflächen
	Förderfähig sind nur Becken die sich zum Schwimmen eignen und eine Wassertiefe von mehr als 60 cm aufweisen, sowie dem Badebetrieb zugeordneten Umkleiden, Duschbereiche, WC-Anlagen, und Technikbereiche. 




	Gesamte Wasserfläche der förderfähigen Becken (Wassertiefe von mehr als 60 cm und zum Schwimmen geeignet)

	      m2

	Hinweis: Nicht förderfähig sind Saunabereiche, Gastronomiebereiche, deren Umkleiden, Duschbereiche, WC-Anlagen, Technikbereiche sowie Rutschenanlagen, Sprungtürme, reine Sprungbecken, Wellenbecken o. ä. die nicht zum Schwimmen geeignet sind, sowie Planschbecken und Außenanlagen.



Rückbauten und Flächenreduzierungen
	Rückbauten und Flächenreduzierungen mit dem Ziel, die Unterhaltskosten zu senken, sind im Zusammenhang mit Maßnahmen nach Nummer 10.2 und 10.3 VwV SchulBau förderfähig.

	Im Rahmen der Sanierung nach Nr. 5 erfolgen Rückbauten bzw. Flächenreduzierungen:

	☐ Ja ☐ Nein


. 
Ersatzneubau

	Die Errichtung eines Ersatzneubaus ist ausnahmsweise förderfähig, soweit sie im Vergleich zur Bestandsanierung bei Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nachweislich die wirtschaftlichere Variante darstellt. Der Rückbau des bestehenden Bades ist sicherzustellen und in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einzubeziehen. 


	Bei der zu fördernden Baumaßnahme handelt es sich um einen Ersatzneubau:

	☐ Ja ☐ Nein

	Beim Ersatzneubau handelt es sich im Vergleich zu einer Sanierung um die wirtschaftlichere Variante:

	☐ Ja ☐ Nein

	Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (z.B. nach den VV zu § 7 LHO) durchgeführt:

	☐ Ja ☐ Nein



Gesamtausgaben der Investitionsmaßnahme nach Nummer 6
	Gesamtsumme (z.B. Kostenberechnung nach DIN 276)
	      Euro

	davon
	9.1
	Förderfähige Kosten für Sanierungsmaßnahmen vgl. Nrn. 10.2, 10.3 und 10.4 Abs. 2 S.1 VwV SchulBau
	      Euro

	
	9.2
	Nicht förderfähige Kosten (z.B. Hausmeisterwohnung, Außenanlagen, Sauna, Sprungbecken, Gastrobereiche u.a.) vgl. Nrn. 10.4 Abs. 2 S.2 und 12 VwV SchulBau
	      Euro


[bookmark: LeeresBlatt2]

Förderfähige Kosten für die Sanierung des Schulgebäudes nach Nr. 6.1
Kostenberechnung nach DIN 276 (Kosten im Bauwesen jeweils geltende Fassung)
Die Kosten sind einschließlich Umsatzsteuer anzugeben (Bruttokosten).


	Auf einem gesonderten Beiblatt (Anlage) ist die Kostenberechnung nach DIN 276 bis in die dritte Ebene darzustellen.

Hinweis: Sofern der Träger Kostenpuffer einplant, stellen diese keine förderfähige Kostenposition dar. Kostenpuffer sind in der Kostengliederung gesondert darzustellen.

	
Kostengruppen (KG) 300, 400, 550, 642, 730, 740 und 750 gemäß Nr. 10.1 VwV SchulBau

	
Gesamtkosten

      Euro



Finanzierungsplan
	
	Betrag

	Gesamtkosten (nach Nr. 9.1 bzw. Nr. 10)
	      Euro

	11.1  Eigenmittel
	      Euro

	11.2 Beantragte Zuwendung 
	      Euro

	11.3  Beantragte/bewilligte sonstige öffentliche Zuwendungen 
(z.B. Ausgleichstock; Förderprogramm des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft bzw. des Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  *)
	      Euro

	11.4  Leistungen Dritter (ohne öffentliche Zuwendungen)
	      Euro

	Gesamtfinanzierung
	      Euro


*) Investitionshilfe vgl. Nr. 12.8.7 VwV SchulBau
Begründung und Bemerkungen des Antragstellers
12.1	Notwendigkeit der Zuwendung  zur Finanzierung 

	u.a.: Eigenmittel, Höhe der Zuwendung, alternative Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten, Darstellung der 
        Finanzierung der nicht förderfähigen Kosten nach Nr. 9.2
[bookmark: Text3]     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



12.2	Bemerkungen des Antragstellers (z.B. zu Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit)
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 Erklärungen des Antragstellers
13.1 	Bei der Planung und Durchführung der Sanierungsmaßnahme werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit nach den Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung (LHO) berücksichtigt.

13.2 	Die nach dem Gemeindewirtschaftsrecht zu beachtenden Vergabevorschriften wurden berücksichtigt.

13.3	Die Baumaßnahme wurde von der baufachtechnischen Dienstelle der kommunalen Körperschaften geplant oder geprüft. (VV Nr. 13.5.4. zu § 44 LHO)
	☐ Ja
	☐ Nein

13.4	Mit der Maßnahme wurde
	☐	noch nicht begonnen.	
	☐	begonnen (VV Nr. 1.2 zu § 44 LHO).

13.5	Das Baugrundstück befindet sich 
☐	im Eigentum der Kommune bzw. eines kommunalen Trägers nach Nr. 2.2 VwV SchulBau
☐	in Erbpacht.

13.6	Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock bzw. nach Nr. 12.8.7 VwV SchulBau zulässige ergänzende Förderung
☐	wird beantragt.			
☐	ist beantragt.	
☐	ist bewilligt (Kopie des Bewilligungsbescheids liegt bei).

13.7 	☐  Fördermittel aus anderen Förderprogrammen gem. Nr. 12.8.6 und Nr. 12.8.7 VwV SchulBau (z.B. Baumaßnahmen für 
  Pflegeschulen, DigitalPakt Schule) wurden weder beantragt noch bewilligt und werden auch künftig nicht beantragt.
  (Ausnahme Ausgleichstock, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
  Förderprogramm Klimaschutz Plus, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und 
  Verbraucherschutz Baden-Württemberg über die Gewährung von Zuwendung für das Holz Innovativ Programm.)

13.8	☐ Mit der Maßnahme wird innerhalb eines Jahres nach Erteilung des Bewilligungsbescheids begonnen.

13.9	☐ Die Sanierung wird spätestens innerhalb von 4 Kalenderjahren nach Erteilung des Bewilligungsbescheids abgeschlossen 
                  und vollständig abgerechnet.

13.10	☐ Der vereinfachte Verwendungsnachweis wird innerhalb von 3 Monaten nach Abrechnung der Maßnahme bei der 
     Bewilligungsstelle vorgelegt.

13.11	☐ Die in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) gemachten Angaben sind vollständig und richtig.

 Anlagen
☐	Beiblatt zu Nr. 10 (Kostenberechnung nach DIN 276 - 3. Ebene). 
Hinweis: Das Beiblatt kann in Form einer Excel-Datei von der Homepage des Kultusministeriums heruntergeladen werden.
☐	Lageplan 1:500
☐	Grundrisse mit lesbarem Raumstempel, Ansichten, Schnitte, bei Umbaumaßnahmen graphische Darstellung der Umbauflächen im Maßstab 1:100
☐	Bestands- und Baugesuchpläne mit Rot-Gelb-Markierung im Maßstab 1:100
☐	Bewilligungsbescheid zu ergänzenden Förderungen, falls vorhanden (Nr. 10.6 Antragsformular)
☐	Ersatzneubau: Wirtschaftlichkeitsberechnung (Vergleich Ersatzbau/Sanierung)
☐	     
☐	     
☐	     
☐	     



     
	…………………………………………………………
	………………………………………………………..

	Ort, Datum
	Unterschrift der antragstellenden Kommune
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